
Legende
Ausschlussflächen, harte Tabukriterien (vgl. Karte 1, zu Kapitel 3)

Ausschluss aufgrund Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.10.2014
Erweiterter Abstand zu Wohnbauflächen - 1.000 m

Erweiterter Abstand zu Aussiedler / Splittersiedlungen - 600 m

Abstand Gewerbe - 250 m

Mindestgröße: 3 Windenergieanlagen

Topografie

Besondere Blickbeziehungen

Stand: 15. Juli 20150 1.000 2.000 3.000 4.000Meter

1:35.000Maßstab:
Format: A0

Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windenergie
Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB

Ausschlussflächen aufgrund einheitlicher Planungskriterien
Karte 2, zu Kapitel 4 der Begründung:

Ausschlussflächen aufgrund einheitlicher Planungskriterien
Karte 2

Anlage 2 - TA 21.01.2016

Ausschlussflächen aufgrund einheitlicher Planungskriterien


